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Kapitel 06 027

Kapitel Ist-Betrag Reste 2013 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2012 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

06 027 Allgemeine Studierendenförderung

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 142 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 874,00 — 246 874,00
300 000,00 — 300 000,00

-53 126,00 — -53 126,00

Übrige Einnahmen

182 50 142 Tilgung von Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförde-
rung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37 479 170,58 — 37 479 170,58
35 000 000,00 — 35 000 000,00

2 479 170,58 — 2 479 170,58

Titelgruppen

Titelgruppe 62
Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Aus-
bildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich
Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 3) bei Titelgruppe 62 bei den
Ausgaben.

342 026 115,48 — 342 026 115,48
375 375 000,00 — 375 375 000,00

-33 348 884,52 — -33 348 884,52

231 62 142 Zuweisungen für Zuschüsse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 868 144,79 — 173 868 144,79
183 950 000,00 — 183 950 000,00

-10 081 855,21 — -10 081 855,21

331 62 142 Zuweisungen für Darlehen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 157 970,69 — 168 157 970,69
191 425 000,00 — 191 425 000,00

-23 267 029,31 — -23 267 029,31

Titelgruppe 80
Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen
des nationalen Stipendienprogramms für die Hochschu-
len in Nordrhein-Westfalen
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 80.

6 786 869,00 — 6 786 869,00
— — —

6 786 869,00 — 6 786 869,00

231 80 142 Zuweisungen für Zuschüsse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 786 869,00 — 6 786 869,00
— — —

6 786 869,00 — 6 786 869,00
Vermerke: an Titel 684 80 218 716,50

an Titel 685 80 82 425,00
an Titel 686 80 6 485 727,50

Gesamteinnahmen Kapitel 06 027. . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 539 029,06 — 386 539 029,06
410 675 000,00 — 410 675 000,00

-24 135 970,94 — -24 135 970,94

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen 24 135 970,94

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 10 142 Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Stipen-
dienprogramms für Schwellen- und Entwicklungsländer. .
Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 10.

— — —
— — —

— — —

547 20 142 Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Hoch-
schulzugangsstipendienprogramms. . . . . . . . . . . . . .
Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 10.

— — —
— — —

— — —
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Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

632 40 142 Zuweisung des Landesanteils an der programmtechni-
schen Umstellung und Pflege der BAföG-EDV an das
Land Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 034,00 — 20 034,00
15 000,00 8 300,00 23 300,00

5 034,00 -8 300,00 -3 266,00
Vermerke: Reste-Inabgangstellung 3 266,00

aus Titel 684 30
zur Restedeckung

5 034,00

681 40 142 Geldleistungen an natürliche Personen zur Förderung der
Völkerverständigung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
5 000,00 — 5 000,00

-5 000,00 — -5 000,00
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 5 000,00

684 30 142 Fördermaßnahmen für Inklusion sowie Verbände, Verei-
ne, Organisationen und Institutionen von behinderten Stu-
dierenden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
20 000,00 — 20 000,00

-20 000,00 — -20 000,00
Vermerke: an Titel 632 40

zur Restedeckung
5 034,00

an Kapitel 06 020 Titel 972 00 14 966,00

685 10 142 Zuschüsse im Rahmen des Landesstipendienprogramms
"Schwellen- und Entwicklungsländer". . . . . . . . . . . . .

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der

Titel 547 10, 547 20 und 685 20.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig

mit den Verpflichtungsermächtigungen des Titels 685 20.

1 601 851,67 — 1 601 851,67
2 000 500,00 — 2 000 500,00

-398 648,33 — -398 648,33
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 398 648,33

685 20 142 Zuschüsse zur Förderung des Studienzugangs für begab-
te junge Menschen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und 3 zu Titel 685 10.

340 523,00 — 340 523,00
500 000,00 — 500 000,00

-159 477,00 — -159 477,00
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 159 477,00

685 30 142 Stipendienprogramm für begabte Studierende an nord-
rhein-westfälischen Hochschulen. . . . . . . . . . . . . . . .

822 900,00 — 822 900,00
4 050 000,00 — 4 050 000,00

-3 227 100,00 — -3 227 100,00
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 3 227 100,00

686 15 142 Anteil des Landes an den Kosten der Studienstiftung des
Deutschen Volkes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

638 626,92 — 638 626,92
645 000,00 — 645 000,00

-6 373,08 — -6 373,08
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 6 373,08

Titelgruppen

Titelgruppe 60
Zuschüsse für die Studentenwohnraumförderung

— — —
— — —

— — —

663 60 146 Schuldendiensthilfen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

893 60 146 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger im Inland . — — —
— — —

— — —
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Titelgruppe 62
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsför-
derungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich

1. Die Ausgaben der Titel 681 62 und 863 62 sind gegenseitig deckungs-
fähig.

2. Mehrausgaben bei Titel 661 62 dürfen bis zur Höhe von 35 v.H. der
Minderausgaben bei den Titeln 681 62 und 863 62 geleistet werden.

3. Mehrausgaben bei Titel 681 62 und 893 62 dürfen bis zur Höhe der
Mehreinnahmen bei Titelgruppe 62 bei den Einnahmen geleistet wer-
den.

4. Rückflüsse gemäß § 20 BAföG sowie § 50 des X. Buches des Sozial-
gesetzbuches sind bei den Titeln 681 62 und 863 62 durch Absetzen
von den Ausgaben zu vereinnahmen.

537 010 485,42 — 537 010 485,42
577 660 000,00 — 577 660 000,00

-40 649 514,58 — -40 649 514,58

661 62 142 Schuldendienstleistungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733 614,90 — 733 614,90
160 000,00 — 160 000,00

573 614,90 — 573 614,90
Vermerke: aus Titel 863 62 573 614,90

681 62 142 Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung. . . . . 270 798 967,49 — 270 798 967,49
283 000 000,00 — 283 000 000,00

-12 201 032,51 — -12 201 032,51
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 10 866 435,80

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 334 596,71

863 62 142 Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung. . . . . . . 265 477 903,03 — 265 477 903,03
294 500 000,00 — 294 500 000,00

-29 022 096,97 — -29 022 096,97
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 10 5 083 500,00

an Kapitel 06 020 Titel 972 40 625 000,00
an Titel 661 62 573 614,90
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 22 739 982,07

-29 022 096,97

Titelgruppe 70
Zuschüsse an die Studentenwerke - Anstalten des öffent-
lichen Rechts

62 619 956,45 — 62 619 956,45
62 700 000,00 — 62 700 000,00

-80 043,55 — -80 043,55

671 70 142 Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes. . . . . . . . .

18 920 026,00 — 18 920 026,00
19 000 000,00 — 19 000 000,00

-79 974,00 — -79 974,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 79 974,00

684 70 142 Zuschüsse zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. . . .
Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 893 70.

39 500 000,00 — 39 500 000,00
39 500 000,00 — 39 500 000,00

— — —

893 70 142 Investitionszuschüsse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 1.500.000 EUR der Einsparun-

gen bei Titel 684 70 überschritten werden.
2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben

abgesetzt werden.
3. Die Ausgaben zu Nr. 3 und 4 sind gesperrt.

4 199 930,45 — 4 199 930,45
4 200 000,00 — 4 200 000,00

-69,55 — -69,55
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 69,55

Titelgruppe 80
Nationales Stipendienprogramm

1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 80 aufkommenden Ein-
nahmen geleistet werden.

2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
3. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbliebenen

Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen
Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.

6 786 869,00 — 6 786 869,00
— — —

6 786 869,00 — 6 786 869,00

684 80 142 Zuschüsse an die staatlich anerkannten Hochschulen in
Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipen-
dienprogramms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

218 716,50 — 218 716,50
— — —

218 716,50 — 218 716,50
Vermerke: aus Titel 231 80 218 716,50
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685 80 142 Zuweisungen an die staatlichen Hochschulen in Nord-
rhein-Wesfalen im Rahmen des nationalen Stipendien-
programms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82 425,00 — 82 425,00
— — —

82 425,00 — 82 425,00
Vermerke: aus Titel 231 80 82 425,00

686 80 142 Zuschüsse an die Hochschulen in der Trägerschaft des
Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen
Stipendienprogramms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 485 727,50 — 6 485 727,50
— — —

6 485 727,50 — 6 485 727,50
Vermerke: aus Titel 231 80 6 485 727,50

Gesamtausgaben Kapitel 06 027. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 841 246,46 — 609 841 246,46
647 595 500,00 8 300,00 647 603 800,00

-37 754 253,54 -8 300,00 -37 762 553,54

Mehrausgaben —
Minderausgaben 37 762 553,54
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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